
Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen 
zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur 

im Ennepe-Ruhr-Kreis 

Förderung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
für pflegebedürftige und demenzerkrankte Menschen 

 
 
Präambel 
 
§ 13 Abs. 1 S. 2 SGB XII beschreibt den Grundsatz der „ambulanten Hilfen vor teilstationären bzw. 
stationären Hilfen“. Ein Verbleib von Pflegebedürftigen und Demenzkranken in der eigenen Woh-
nung gestaltet sich zunehmend schwieriger, da sie nicht in der Lage sind, alltägliche Verrichtungen 
auszuführen und ihr Leben zu organisieren. Eine Pflege durch Angehörige ist aufgrund des immer 
größer werdenden Zeitaufwandes oftmals nicht möglich, so dass zum jetzigen Zeitpunkt in der Regel 
nur der Ausweg einer Pflege in einer vollstationären Einrichtung bleibt. 
 
Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat im Rahmen der Weiterentwicklung der Altenhilfe- und Pflegestrukturen 
in den vergangenen Jahren neue Denkansätze verfolgt. Daher gilt es Alternativen zu schaffen, die 
das ambulante Betreuungsangebot sinnvoll erweitern. Eine solche zur vollstationären Betreuung 
bieten ambulante Wohngemeinschaften für pflegebedürftige und demenzerkrankte Menschen.  
 
 
1. Zuwendungszweck 
 
1.1 
Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat sich zum Ziel gesetzt, die Errichtung und den Betrieb von ambulant 
betreuten Wohngemeinschaften für pflegebedürftige und demenzerkrankte Menschen (im Folgen-
den: Wohngemeinschaft) im Sinne einer „Anschubfinanzierung“ finanziell zu fördern. 
 
1.2 
Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendungen besteht nicht. Vielmehr entschei-
det der Ennepe-Ruhr-Kreis als Bewilligungsbehörde nach Maßgabe dieser Richtlinien aufgrund sei-
nes pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.  
 
 
2. Gegenstand der Förderung 
 
Förderfähig ist die Errichtung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Der Ennepe-Ruhr-
Kreis beteiligt sich dabei an den für die erstmalige Einrichtung anfallenden Investitionskosten und 
an den Betriebskosten nach näherer Maßgabe der Ziffer 5.4. 
 
 
3. Zuwendungsempfänger 
 
3.1 
Zuwendungen können ambulante Pflegedienste erhalten,  

� die ihren Sitz im Ennepe-Ruhr-Kreis haben und  
� die eine ambulante Wohngemeinschaft im Sinne von Ziffer 1.1 im Ennepe-Ruhr-Kreis errich-

ten und betreiben wollen. 
 
3.2  
Zuwendungen können ferner Fördervereine erhalten, deren alleiniger Vereinszweck die Förderung 
einer ambulanten Wohngemeinschaft ist. Der Förderverein muss im Vereinsregister des zuständi-
gen Amtsgerichts eingetragen sein. Er muss seinen Sitz im Ennepe-Ruhr-Kreis haben. 
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4. Zuwendungsvoraussetzungen 
 
4.1 
Der ambulante Pflegedienst als Antragsteller muss mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis eine Leistungs-, 
Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung gemäß § 75 SGB XII über den Betrieb der Wohngemein-
schaft abgeschlossen haben. 
 
4.2  
Der Förderverein als Antragsteller muss auf eigenen oder angemieteten Flächen eine Wohngemein-
schaft errichten und über eine schriftliche Kooperation mit einem ambulanten Pflegedienst, der wie-
derum eine Vereinbarung gemäß vorstehender Ziffer 4.1 mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis abgeschlos-
sen hat, verfügen. 
  
 
5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 
5.1 
Zuwendungsart: Projektförderung als Anschubfinanzierung, eine dauerhafte Förderung ist ausge-
schlossen. 
 
5.2 
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung 
 
5.3 
Form der Zuwendung: Zuschuss 
 
5.4 
Bemessungsgrundlage:  
Der Zuschuss für die Investitionskosten ist für die Sachausstattung der Gemeinschaftsflächen der 
Wohngemeinschaft bestimmt. Er beträgt maximal 15.000,-- € pro Wohngemeinschaft. Eine Mehr-
fachförderung durch den Kreis wird nicht gewährt. Der Zuschuss wird nachrangig gewährt. Ansprü-
che nach anderen gesetzlichen Regelungen sind vorrangig geltend zu machen. Nicht beantragte 
Leistungen werden zu Lasten des Antragstellers berücksichtigt. 
 
Zusätzlich wird ein Betriebskostenzuschuss geleistet, der für nach Inbetriebnahme der Wohnge-
meinschaft durch Leerstand entstehende Mietausfälle in Anspruch genommen werden kann. Er be-
trägt maximal 7.500,-- € pro Wohngemeinschaft. Aus dem Zuschuss sind nur Mietausfälle zu finan-
zieren, die längstens bis zum Ende des 6. Monats nach Inbetriebnahme der Wohngemeinschaft 
entstehen. Die Mietausfälle in diesem Sinne sind die Grundmiete und die für die Individual- und 
Gemeinschaftsfläche zu übernehmenden Nebenkosten. Eine Mehrfachförderung durch den Kreis 
wird nicht gewährt.  
 
 
6. Verfahren 
 
6.1 Antragsverfahren 
Der Antrag ist schriftlich beim Ennepe-Ruhr-Kreis, Fachbereich Soziales und Gesundheit, zu stellen. 
Dieser ist Bewilligungsbehörde. Der Antrag ist vor Eröffnung der Wohngemeinschaft zu stellen.  
 
Die beabsichtigten Investitionen für die Ersteinrichtung der Gemeinschaftsflächen der Wohngemein-
schaft sind durch Kostenvoranschläge zu belegen. Der Betriebskostenzuschuss ist durch die Vor-
lage eines Mustermietvertrages mit Angabe der Grundmiete und der kalkulierten Nebenkosten zu 
belegen und ebenfalls dem Antrag beizufügen. Der Antragsteller hat zudem eine Prognose über die 
voraussichtliche Auslastung der Wohngemeinschaft abzugeben.  
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6.2 Bewilligungs- und Auszahlungsverfahren  
Die Bewilligung erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Eine Auszahlung kann erst nach Rechtskraft 
des Bescheides erfolgen, frühestens jedoch zwei Monate vor der beabsichtigten Inbetriebnahme der 
Wohngemeinschaft. 
 
6.3 Verwendungsnachweisverfahren  
Die Verwendung der vom Kreis bewilligten Mittel ist zweckgebunden.  
 
Der Antragsteller legt spätestens 2 Monate nach Eröffnung der Wohngemeinschaft einen schriftli-
chen Verwendungsnachweis der getätigten Investitionen für die Ersteinrichtung der Gemeinschafts-
flächen vor. Der Nachweis für die Einzelmaßnahme erfolgt durch die Vorlage der Originalbelege bei 
der Bewilligungsbehörde. 
  
Der Verwendungsnachweis für den Betriebskostenzuschuss ist innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der in Ziffer 5.4. genannten Frist einzureichen. Der Nachweis erfolgt durch Vorlage der abgeschlos-
senen Mietverträge. 
 
Nicht verbrauchte Mittel sind in voller Höhe zu erstatten. Hat der Antragsteller für den gleichen För-
derzweck wie in Ziffer 2 Mittel von Dritten erhalten, die zusammen mit dem Zuschuss des Kreises 
nach Ziffer 5.4 die Gesamtinvestition übersteigen, verringert sich der Zuschuss des Kreises entspre-
chend.  
 
6.4 Widerrufsvorbehalt 
Der Kreis behält sich das Recht auf Widerruf der Bewilligung und Rückforderung des gezahlten 
Zuschusses vor, falls gegen diese Richtlinie verstoßen wird, insbesondere die Mittel nicht zweckent-
sprechend verwendet werden oder aus anderen wichtigen Gründen Anlass zum Widerruf gegeben 
wird. Der Bewilligungsempfänger hat eigenverantwortlich für die Einhaltung gesetzlicher Bestim-
mungen und behördlicher Anordnungen Sorge zu tragen. 
 
6.5  
Die Bewilligungsbehörde hat das Recht jederzeit Kontrollen zur Prüfung der Anträge, bzw. eines 
etwaigen Widerrufs durch eine Besichtigung vor Ort durchzuführen und die ggf. erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung zu veranlas-
sen.  
 
 

7. Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2019 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2020. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Förderrichtlinie des Ennepe-Ruhr-Kreises wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.  
 
Schwelm, den 21.11.2018 
Ennepe-Ruhr-Kreis 
Olaf Schade 
Landrat 


